
 

Abänderungsantrag  

 
der Abgeordneten Konrad Steindl, Dr. Christoph Matznetter 

Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 
geändert wird (780 (d.B.) 

Der Wirtschaftsausschuss wolle beschließen:  

Die im Titel bezeichnete Regierungsvorlage wird wie folgt geändert:  

1. Nach der Z 1 werden folgende Z 1a und 1b eingefügt: 

„1a. § 77 Abs. 3 lautet: 

§ 77 Abs. 3 lautet: 

„(3) Die Behörde hat Emissionen von Luftschadstoffen jedenfalls nach dem Stand der Technik 
(§ 71a) zu begrenzen. Die für die zu genehmigende Anlage in Betracht kommenden Bestimmungen einer 
Verordnung gemäß § 10 des Immissionsschutzgesetzes – Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997, in der 
jeweils geltenden Fassung, sind anzuwenden. Sofern in dem Gebiet, in dem eine neue Anlage oder eine 
emissionserhöhende Anlagenerweiterung genehmigt werden soll, bereits mehr als 35 Überschreitungen 
des Tagesmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a zum IG-L oder eine Überschreitung 

 - des um 10 µg/m
3
 erhöhten Jahresmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

 - des Jahresmittelwertes für PM10 gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

 - des Jahresmittelwertes für PM2,5 gemäß Anlage 1b zum IG-L, 

 - eines in einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 5 IG-L festgelegten Immissionsgrenzwertes, 

 - des Halbstundenmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

 - des Tagesmittelwertes für Schwefeldioxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

 - des Halbstundenmittelwertes für Stickstoffdioxid gemäß Anlage 1a zum IG-L, 

 - des Grenzwertes für Blei in PM10 gemäß Anlage 1a zum IG-L oder 

 - eines Grenzwertes gemäß Anlage 5b zum IG-L 

vorliegt oder durch die Genehmigung zu erwarten ist, ist die Genehmigung nur dann zu erteilen, wenn 

 1. die Emissionen der Anlage keinen relevanten Beitrag zur Immissionsbelastung leisten oder 

 2. der zusätzliche Beitrag durch emissionsbegrenzende Auflagen im technisch möglichen und 
wirtschaftlich zumutbaren Ausmaß beschränkt wird und die zusätzlichen Emissionen 
erforderlichenfalls durch Maßnahmen zur Senkung der Immissionsbelastung, insbesondere auf 
Grund eines Programms gemäß § 9a IG-L oder eines Maßnahmenkatalogs gemäß § 10 des 
Immissionsschutzgesetzes - Luft in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2003, 
ausreichend kompensiert werden, so dass in einem realistischen Szenario langfristig keine 
weiteren Überschreitungen der in diesem Absatz angeführten Werte anzunehmen sind, sobald 
diese Maßnahmen wirksam geworden sind.“ 

1b. Im § 79 Abs. 4 erster Satz wird vor der Wortfolge „mit Bescheid aufzutragen“ das Wort 
„erforderlichenfalls“ eingefügt.“ 

2. Nach der Z 2 wird folgende Z 2a eingefügt: 

„2a. § 94 Z 43 lautet:  

 „43. Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker; Kraftfahrzeugtechnik (verbundenes 
Handwerk)““ 
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3. Nach der Z 7 wird folgende Z 7a eingefügt: 

„7a. § 150 Abs. 12,  13, 15 und 19 lauten: 

„(12) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe Kraftfahrzeugtechnik (§ 94 Z 43) bedarf es 
unbeschadet der Rechte anderer Gewerbetreibender (Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau, 
Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker, Metalltechnik für Land- und Baumaschinen) für die 
Erzeugung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen (Motoren und Fahrgestellen) und von deren 
elektrischen und elektronischen Anlagen. Kraftfahrzeugtechniker sind auch zur Verrichtung der 
Tätigkeiten der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, Metalltechnik für Schmiede und 
Fahrzeugbau, Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker, der Metalltechnik für Land- und 
Baumaschinen sowie der Tapezierer und Sattler an Kraftfahrzeugen berechtigt. 

(13) Metalltechniker für Land- und Baumaschinen (§ 94 Z 59) sind auch berechtigt, die Tätigkeiten 
der Kraftfahrzeugtechniker (§ 94 Z 43) und der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik 
(§ 94 Z 39) auszuüben. 

(15) Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik (§ 94 Z 49) sind auch zum Instandsetzen 
von Motorrädern, zur Ausübung der Gewerbe der Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau (§ 94 
Z 59), der Metalltechnik für Land- und Baumaschinen (§ 94 Z 59), der Mechatroniker für Elektronik, 
Büro- und EDV-Systemtechnik (§ 94 Z 49) und der Mechatroniker für Elektromaschinenbau und 
Automatisierung (§ 94 Z 49) sowie der Tätigkeiten der Kälte- und Klimatechniker (§ 94 Z 37) berechtigt. 
Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung (§ 94 Z 49) sind auch zur Ausübung der 
Tätigkeiten der Kälte- und Klimatechniker (§ 94 Z 37) sowie der Tätigkeiten der 
Kommunikationselektroniker (§ 94 Z 39) berechtigt. Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-
Systemtechnik sind auch zur Ausübung der Tätigkeiten der Kälte- und Klimatechniker (§ 94 Z 37) sowie 
zur Ausübung der Tätigkeiten der Kommunikationselektroniker (§ 94 Z 39) berechtigt. Die 
Gewerbetreibenden, die zur Ausübung eines der in § 94 Z 49 angeführten Gewerbe berechtigt sind, sind 
unbeschadet der Rechte der Gewerbetreibenden, die zur Ausübung des Gewerbes der Elektrotechnik 
(§ 94 Z 16) berechtigt sind, zum Anschluss der selbst hergestellten Maschinen und Anlagen sowie der 
selbst errichteten Anlagen an bestehende und ausreichend dimensionierte Stromversorgungsleitungen 
berechtigt. 

(19) Metalltechniker für Metall- und Maschinenbau (§ 94 Z 59) sind unbeschadet der Rechte der 
Baumeister berechtigt, im Rahmen einer von einem Baumeister geleiteten Bauführung die 
Metallbauarbeiten auszuführen. Arbeiten, die nur einfache statische Berechnungen erfordern, darf der 
Metalltechniker für Metall- und Maschinenbau auch planen und ohne Bauleitung eines Baumeisters 
ausführen. Metalltechniker für Metall- und Maschinenbau sind auch zum Instandsetzen von Motorrädern 
sowie zur Ausübung der Gewerbe der Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik (§ 94 Z 49) 
und des Metalldesign (§ 94 Z 51) berechtigt.““ 

4. Nach der Z 10 wird folgende Z 10a eingefügt: 

„10a. Im § 351 Abs. 2 zweiter Satz wird die Wortfolge „Technischen Büros – Ingenieurbüros (Beratende 
Ingenieure)“ durch die Wortfolge „Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure)“ ersetzt.“ 

5. Z 15 lautet: 

„15. Dem § 376 werden folgende Z 50 und Z 51 angefügt: 

 „50. Auf am Tag des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010 nach diesem 
Bundesgesetz bereits genehmigte Gastgärten ist § 76a Abs. 4 und Abs. 5 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass durch die Untersagung des Betriebes oder die Schließung des Gastgartens 
nicht in den Umfang der bereits bestehenden Genehmigung eingegriffen wird. 

 51. Auf der Grundlage des § 112 Abs. 3 GewO 1994 in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xx/2010 erlassene Verordnungen gelten als Verordnungen nach § 76a Abs. 9; für 
Änderungen oder Aufhebungen solcher Verordnungen ist § 76a Abs. 9 maßgeblich.““ 

6. Z 16 lautet: 

„16. Dem § 382 werden folgende Abs. 42 und 43 angefügt: 

„(42) § 76a, § 77 Abs. 3 § 79 Abs. 4, § 84j, § 94 Z 43, § 106 Abs. 5, § 113 Abs. 4 bis 6, § 116 
Abs. 6, § 120 Abs. 1 zweiter Satz, § 121 Abs. 1 Z 2 und 3, § 130 Abs. 9, § 144 Abs. 4, § 146 Abs. 1, 
§ 147 Abs. 2 und 3, § 150 Abs. 12, 13, 15 und 19, § 336 Abs. 1, § 336 Abs. 3 und Abs. 4, § 337 Abs. 1, 
§ 351 Abs. 2, § 366 Abs. 1 Z 3a, § 367 Z 24a, § 367 Z 57a, § 373a Abs. 5 Z 2, und § 376 Z 50 und Z 51, 
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in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2010, treten am Tag nach der Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft; gleichzeitig tritt § 112 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 39/2010 außer Kraft. 

(43) Durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xx/2010 wird die Richtlinie 92/57/EWG über die auf 
zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz, ABl. L 245 vom 26.08.1992 S. 6, zuletzt geändert durch die 
Richtlinie 2009/104/EG, ABl. L 260 vom 03.10.2009 S. 5, umgesetzt.““ 

Begründung 

Zu Z 1: 

Durch die Anlagenrechtsnovelle 2006, BGBl. I Nr. 84, wurden jene Genehmigungsregelungen und 
Sanierungsbestimmungen des gewerblichen Betriebsanlagenrechts, die auf das IG-L abstellen, mit den 
durch die Novelle BGBl. I Nr. 34/2006 bewirkten Änderungen des IG-L abgestimmt. 

Mit der nunmehr vorgesehenen weiteren Novelle zum Immissionsschutzgesetz - Luft (siehe die 
Regierungsvorlage 782 d.B. XXIV.GP) soll durch eine Änderung des § 20 Abs. 3 der Spielraum für die 
Genehmigung bzw. Änderungsgenehmigung von Anlagen erweitert werden; diese im europäischen 
Gleichklang gelegene Neuerung soll durch die entsprechende Anpassung des § 77 Abs. 3 GewO 1994 
nachvollzogen werden. 

Der § 79 Abs. 4 soll an den geänderten § 13a Abs. 1 IG-L angepasst werden (bescheidmäßiger Auftrag 
zur Vorlage eines Sanierungskonzepts nur bei Erforderlichkeit). 

Zu Z 2: 

Die bisherige Handwerksbezeichnung soll modernisiert werden. 

Zu Z 3 und Z 4: 

Die erfassten Regelungen sollen an die geänderten Gewerbebezeichnungen angepasst werden. 

Zu Z 5: 

Um allfällige Zweifel zu zerstreuen, soll eindeutig klargestellt werden, dass im Verordnungsweg 
festgelegte „abweichende Regelungen“ betreffend Gastgärten als Regelungen im Sinne des neuen § 76a 
Abs. 9 zu verstehen sind und bis zu einer Änderung oder Aufhebung auf der Grundlage des § 76a Abs. 9 
aufrecht bleiben. 


